


	Befristeter / Unbefristeter Anstellungsvertrag[footnoteRef:1]  zwischen der [1:  Wichtiger Hinweis: Das vorliegende Dokument ist eine Arbeitsvorlage für die Erstellung eines Vertrages im Rahmen einer Anstellung der ERKF.  Das vorliegende Dokument wird nur als Arbeitsdokument abgegeben, und die Kantonalkirche kann nicht für die Inhalte des Anstellungsvertrages verantwortlich gemacht werden.] 


	Evangelisch-Reformierten xxxx
	vertreten durch den xxx 	(Arbeitgeberin)

	und

[bookmark: _Hlk171348818]	Vorname, Name (arbeitnehmende Person)


Beschluss / Arbeitsaufnahme: Gemäss Beschluss des xxx vom „Tag, Monat, Jahr“ ist folgender Anstellungsvertrag im Sinne von Art. 319 ff OR abgeschlossen worden:

1.	Stellung
Die arbeitnehmende Person steht im Dienste der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde xxx in der Funktion als „xxx-Sekretär/in, Kassier/in, Katechet/in, Sigrist/in….etc»

2.	Unterstellung und Zusammenarbeit
Die arbeitnehmende   Person ist dem xxx und dem xxx unterstellt. Sie verpflichten sich mit der arbeitnehmende   Person zusammenzuarbeiten, sie in der ihr anvertrauten Aufgaben zu unterstützen und regelmässig Mitarbeitergespräche mit ihr zu führen.

3.	Aufgabenbereich
Der Aufgabenbereich ergibt sich aus der separaten, unterzeichneten Stellenbeschreibung, die einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages bildet. Die Stellenbeschreibung kann nach Absprache angepasst werden.

[bookmark: OLE_LINK1]4.	Beginn, Dauer und Beendigung des Anstellungsverhältnisses (befristet)
Der vorliegende Arbeitsvertrag wird befristet abgeschlossen. Er beginnt am „Tag, Monat, Jahr“ und endet ohne Kündigung am „Tag, Monat, Jahr“.
Nach Beendigung der Probezeit gemäss Art. 5 kann während dieser Vertragsdauer das Arbeitsverhältnis mit eingeschriebenem Brief unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von xxxx (max drei) Monaten auf das Ende eines Monats gekündigt werden. 

4.	Beginn, Dauer und Beendigung des Anstellungsverhältnisses (unbefristet)
Der vorliegende Arbeitsvertrag wird unbefristet abgeschlossen. Er beginnt am „Tag, Monat, Jahr“. Nach Beendigung der Probezeit gemäss Art. 5 kann während dieser Vertragsdauer das Arbeitsverhältnis mit eingeschriebenem Brief unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von xxx (max drei) Monaten auf das Ende eines Monats gekündigt werden. 



5.	Probezeit
Es wird eine Probezeit von xxx (max drei) Monaten vereinbart. In dieser kann mit einer Kündigungsfrist von sieben Tagen jederzeit gekündigt werden.

6.	Arbeitszeit / Überstunden


Logo Kirchgemeinde
	Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei einem 100% Pensum 42 Stunden. Die arbeitnehmende   Person wird zu einem xxx%-Pensum angestellt. Die arbeitnehmende   Person teilt die Arbeitszeit je nach Arbeitsanfall im Rahmen der Stellenbeschreibung selbst ein. Überstunden werden nicht vergütet. Sie können in weniger arbeitsaufwändigen Zeiten kompensiert werden.

	Es gilt der Grundsatz, dass mit dem Beschäftigungsgrad von 100 % keine Überstunden zu leisten sind. Für den Fall, dass dennoch ausnahmsweise Überstunden anfallen, sind diese so rasch wie möglich in weniger arbeitsaufwändigen Zeiten zu kompensieren, spätestens aber bis zum 31. März des Folgejahres. 
Sollten wegen ausserordentlichem Arbeitsanfall mehr als 42 zu kompensierende Überstunden entstehen oder nicht alle Überstunden bis zum 31. März des Folgejahres kompensiert werden können, ist umgehend die vorgesetzten Stelle schriftlich zu informieren, damit Massnahmen getroffen werden können, die es erlauben, die Überstunden innerhalb angemessener Frist zu kompensieren. 
Eine Vergütung von Überstunden bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird ausdrücklich ausgeschlossen.

7.	Sorgfalts-, Treue- und Schweigepflicht
	Die arbeitnehmende   Person ist verpflichtet, die ihr übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren. 
	Verschwiegenheitspflicht: Sie ist, gemäss StGB Art. 321, zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(Die arbeitnehmende   Person ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit der Ausführung ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, ausser der Arbeitgeber habe sie von dieser Verpflichtung schriftlich entbunden. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.)

8.	Berufliche Weiterbildung
Der Arbeitgeber befürwortet berufliche Weiterbildung, soweit diese im kirchlichen Interesse liegt und in einem Verhältnis zum Anstellungsgrad steht.

9.	Salär
Das Jahresbruttosalär beträgt für dieses xx% Pensum CHF xx'xxx.-- 
(Referenz Klasse xx/xx). Die Lohnzahlung der Jahreslohnsumme erfolgt in 12 monatlich gleich hohen Tranchen. Es besteht kein Anspruch auf einen 13. Monatslohn.
Von jeder Lohnzahlung werden folgende Abzüge gemacht: AHV/ALV/IV/EO gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. Ferner gemäss den bestehenden Versicherungsverträgen ebenso BVG und UVG.

10.	Salärfortzahlung bei Krankheit und Unfall
Die Salärfortzahlung bei Krankheit und Unfall richtet sich nach dem entsprechenden Reglement resp. den geltenden Verträgen. (Informationsschrift über die Leistungen der Personenversicherungen)

11.	Mutterschaftsversicherung, Militärdienst und Zivilschutz
	Die Regelung richtet sich nach der Erwerbsersatzordnung (EO-MSE). 

12.	Personalvorsorge
Die Personalvorsorge richtet sich nach dem entsprechenden Reglement der Vorsorgeeinrichtung. 

13.	Freie Tage ohne Salärabzug
Die arbeitnehmende   Person hat Anrecht auf die offiziellen gesetzlichen Feiertage sowie die offiziellen Feiertage in xxxx respektive in Murten. Diese können im Bedarfsfall kompensiert werden.
Die bezahlten Absenzen wie Hochzeit, Geburt, Tod von Angehörigen etc. werden in Analogie der Bestimmungen für das Staatspersonal geregelt.

14.	Ferien
Anrecht pro Kalenderjahr – https://www.ref-fr.ch/rechtstext/4.6.10.3 

Beginnt oder endet das Anstellungsverhältnis im Laufe des Kalenderjahres, so besteht ein entsprechender Anspruch pro rata temporis. Eine eventuelle Kürzung des Ferienanspruchs richtet sich nach OR 329b. Der Zeitpunkt der Ferien wird in Absprache mit der vorgesetzten Stelle angesetzt.

15.	Honorare und Entschädigungen
Spezielle Leistungen der arbeitnehmende Person für Dritte, die mit ihrer Arbeit verbunden sind oder in der Stellenbeschreibung enthalten sind, gehen vollumfänglich an den Arbeitgeber.

16.	Spesen
Gemäss „Spesenverordnung für MitarbeiterInnen und Delegierte der Freiburger Kantonalkirche“ https://www.ref-fr.ch/rechtstext/4.6.10.1 .

17.	Fristlose Kündigung
Bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne von Art. 337 ff. OR kann das Anstellungsverhältnis fristlos aufgelöst werden.

18. 	Besondere Vereinbarung
Der durch den Arbeitsweg anfallende Zeitaufwand wie auch die daraus entstehenden Reisekosten gehen vollumfänglich zulasten der arbeitnehmende   Person. Verschiebungen von einem Arbeitsort zum anderen am gleichen Tag, sind Bestandteil der Arbeitszeit.




19.	Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist der Sitz der xxx.

20. Arbeiten an Abenden und Wochenenden
Die Mitarbeit kann zu Arbeitseinsätzen an diversen Abenden und Wochenenden führen. Die arbeitnehmende   Person hat für Arbeiten an Abenden oder an Wochenenden keinen Anspruch auf einen Lohn- oder Zeitzuschlag.


Der vorliegende Vertrag wird in zwei Exemplaren ausgefertigt und tritt am „Tag, Monat, Jahr“ in Kraft.


Für den xxx der Evangelisch-Reformierten xxx xxx: 	

Der/Die Präsidentin 	                     Der/Die Sekretärin/Der/Die Vizepräsident/in



Arbeitnehmende Person
								
	

Datum: 



Integrierender Bestandteil: 

- Kirchenverfassung und Kirchenordnung der ERKF 
- Stellenbeschreibung
- Personalreglement (wenn vorhanden)
- Reglement der Pensionskasse/Vorsorgeeinrichtung
- Informationsschrift über die Leistungen der    
  Personenversicherungen
- Bestätigungsschreiben des xxx Ernennung per….
- Broschüre «Sexuelle Belästigung und sexuelle 
  Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche» 
   https://www.ref-fr.ch/dok/21 









